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Liebe Dackelhalter  

Sie haben Ihren Hund an der Formwertbeurteilung (FW) und/oder an der Wesensprüfung (WP) 

vorgestellt und hoffentlich diese Beurteilungen resp. Prüfungen mit Ihrem Hund auch 

bestanden.  

Wie geht es weiter?  

Wenn Sie beide Beurteilungen bestanden haben, wird dies vom amtierenden Richter im 

Stammbaum Ihres Hundes eingetragen.  

Jetzt braucht es nur noch den Augentest welcher von einem ECVO Augenspezialist durchgeführt 

wird. Die Liste der Spezialisten ist im Internet (http://www.dackel.ch unter Zuchtwesen) 

ersichtlich oder kann beim Zuchtwart bestellt werden.  

Wenn Sie alle drei Teilprüfungen bestanden haben, die Reihenfolge ist nicht vorgeschrieben, 

senden Sie die Original-Ahnentafel, die Formwert-Bestätigung, die Wesensprüfungs-Bestätigung 

und den Augentest-Befundbogen (Kopie) an den Zuchtwart.  

Legen Sie ihrer Sendung ein ausreichend frankiertes Rückantwort-Couvert  (Einschreiben) bei.  

Ist alles in Ordnung, ist wird in der Ahnentafel der Vermerk „zuchttauglich“ durch den 

Zuchtwart eingetragen.  

Wird der Dackel aufgrund mangelnden Formwerts oder Wesensmängel zurückgestellt, so kann 

er noch einmal  an der entsprechenden Teilprüfung vorgestellt werden.  

Sollte Ihr Dackel die Formwert-Beurteilung nicht bestanden haben, können Sie gegen den 

Entscheid innert 14 Tagen, mittels eingeschriebenen Brief und unter gleichzeitiger Zustellung 

der Original-Ahnentafel und Einzahlung von Fr. 100.00, Rekurs beim Vorstand des SDC einlegen 

(ZR 09/ 6.01).  

Nach Ablauf der Frist wird der Eintrag „zuchtuntauglich“ durch den Zuchtwart in der Ahnentafel 

eingetragen.  
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